
Entsprechend § 10 Abs.2 der Wipperfürther Hauptsatzung erhalten Sachkundige Bürger und 
sachkundige Einwohner für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie an Sit-
zungen der vom Rat oder einem Ausschuss gebildeten Unterausschüsse und Arbeitsgruppen 
ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO).  
 
Im Rahmen zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellung im Zeitraum der Ausbreitung von 
COVID-19 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausgeführt, dass, wenn sich eine Kommune im Rahmen ihrer Selbstorga-
nisation entschieden hat, auch Online-Fraktionssitzungen zuzulassen, Sitzungsgeld auch für 
Online-Fraktionssitzungen ausgezahlt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Online-
Fraktionssitzung im gleichen Rahmen stattfindet, wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung.  
 
Eine generelle Gewährung von Sitzungsgeld für Online-Fraktionssitzung ist durch die Entschä-
digungsverordnung nicht gegeben und trotz Anregung des Städte- und Gemeindebundes eine 
entsprechend Änderung der EntschVO vom Gesetzgeber (bisher) nicht erfolgt. Vielmehr ist eine 
solche Entscheidung der Kommune über die Zulassung von Online-Fraktionssitzung von der 
jeweiligen Vertretung zu treffen. 
 
In der zurückliegenden Corona-Zeit waren die Möglichkeiten zur Durchführung von Präsenzsit-
zungen von Fraktionssitzungen eingeschränkt. Zwar wurden Rats- oder Ausschusssitzungen in 
der Corona-Zeit auf das gebotene Maß reduziert, eine Handlungsfähigkeit der kommunalen Ver-
tretungen musste jedoch erhalten bleiben. Hierzu gehörten auch die Fraktionssitzungen. Dass 
diese zur Vermeidung von Ansteckungen und Infektionen als Telefon- oder Videokonferenz 
durchgeführt wurden, soll nicht zu einem Nachteil führen, wenn die Online-Fraktionssitzungen im 
gleichen Rahmen stattfindet, wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung. 
 
Hiervon ist auszugehen, wenn nachweislich eine Sitzung vorliegt, zu der im Vorfeld eingeladen 
wurde, an der die üblichen Personen teilnehmen und zu der im Vorfeld ein Beratungsgegen-
stand oder eine Tagesordnung festgelegt wurde. Die Teilnehmer einer Online-Fraktionssitzung 
sind zudem zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß vom Vorsitzenden oder der Geschäftsfüh-
rung durch Aufruf festzustellen und schriftlich festzuhalten. Spontane Kontakte zwischen einzel-
nen Fraktionsmitgliedern per Telefon- oder Vi-deoanruf sind nicht als Sitzung zu bewerten, so 
dass hierfür auch kein Sitzungsgeld gewährt werden kann. 
 
Die Zulassung von Online-Fraktionssitzungen ist nicht abhängig von dem Bestehen einer epi-
demischen Lage oder von Einschränkungen der Präsenzsitzungen. 
 
Die Hauptsatzung der Hansestadt Wipperfürth wird -bei entsprechendem Beschluss- bei der 
nächsten erforderlichen größeren Änderung entsprechend angepasst. 


